
Umgang zur Prävention von Läusen und bei „Läusealarm“ 
 
Läuse werden immer umgehend im Sekretariat gemeldet und das Sekretariat meldet umgehend ans 
Gesundheitsamt, das ist Gesetz. Das Vorgehen in der Schule ist der Schule überlassen, wie die 
Abläufe sind, deshalb folgende Mitteilung, wie es bei uns geht! 
 
Das Infoblatt des Gesundheitsamts wird jedes Schuljahr neu zu Beginn 1 x an alle abgegeben und 
kein Rückläufer - Zettel dazu eingesammelt. Alle Eltern müssen informiert sein – auf dem 
Elternabend nochmals als Erinnerung - , dass Läuse umgehend gemeldet werden müssen , die Schule 
das Gesundheitsamt informiert und die Eltern verpflichtet sind, eine sofortige Anti – 
Läusebehandlung nach Infoblatt durchzuführen oder einen Arzt aufzusuchen. EINE 
GESUNDSCHREIBUNG IST NICHT ERFORDERLICH. Die Eltern werden über das Merkheft über Läuse 
informiert (Tafelanschrieb!). Wenn das Kind in der OGS ist, muss die OGS auch vom Sekretariat 
informiert werden. 
 
Es gibt KEINEN Zettel in die Klasse bei akutem Auftreten und dementsprechend auch KEINEN 
Rückläuferzettel! 
 
Nur wenn Eltern den Infozettel verloren haben und einen neuen möchten, geht das natürlich! Er 
steht auch online und ist auch übers Gesundheitsamt einzusehen! Bei uns findet ihr ihn unter 
Beratung – Gesundheit! 
 
Ebenso sollten Lehrkräfte die Schulleitung informieren, wenn sie den Verdacht haben, dass Eltern 
Läuse ignorieren oder keine Behandlungsmaßnahmen verstehen! 
 
Der Anti – Läusezettel ist im Netz mehrsprachig vorhanden auf unserer Homepage!!  
 


